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Kommissionsauftrag KUVE 

betreffend erhebliche Beschleunigung von Rechtsmittelverfahren (Erstunterzeichner 
Wilhelm) 

Antwort der Regierung 

Baubewilligungs- und Planungsverfahren sind so auszugestalten, dass gewährleistet 

ist, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Diese Aufgabe wird aufgrund 

der gestiegenen Normdichte, der Verschärfung der Zielkonflikte und der teils gestie-

genen Komplexität der Fälle immer herausfordernder. Dies schlägt sich insbesondere 

in einer Verlängerung der Verfahrensdauer nieder. Auf kantonaler Ebene wird ver-

sucht, diesem Trend entgegenzuwirken (z.B. Umsetzung Auftrag Crameri betreffend 

Vereinfachung und Beschleunigung des Baubewilligungsverfahrens, Einführung 

eBBV und Meldeverfahren). Solche Massnahmen haben stets die Grundrechte und 

die weiteren bundesrechtlichen Vorgaben zu respektieren, was den Handlungsspiel-

raum des kantonalen Gesetzgebers und der verfahrensführenden Behörden ein-

schränkt. 

Zu Punkt 1: Die bundesrechtlichen Vorgaben schliessen die Straffung des kantona-

len Rechtsmittelzugs grundsätzlich aus. Anders als in anderen Kantonen gibt es im 

Kanton Graubünden weder ein Baurekursgericht (Spezialgericht) noch eine kanto-

nale Baudirektion, die dem Verwaltungsgericht als Vorinstanz vorgeschaltet ist. Bau- 

und planungsrechtliche Entscheide können grundsätzlich direkt beim Verwaltungsge-

richt angefochten werden. Dies trifft nur dann nicht zu, wenn Gemeinden über einen 

gemeindeinternen Instanzenzug (Baukommission -> Gemeindevorstand) verfügen. 

Einzig dieser Rechtsmittelzug könnte abgeschafft werden. Da nur wenige Gemein-

den eine solche Regelung kennen, kann das Verfahren hierdurch aber nur in weni-

gen Fällen beschleunigt werden. Ansonsten kann der Rechtsmittelzug wegen der 

bundesrechtlichen Vorgaben nicht weiter verkürzt werden.  

Noch enger ist der kantonale Regelungsspielraum bezüglich des Rechtschriften-

wechsels. Nach gefestigter bundesgerichtlicher Rechtsprechung haben die Parteien 

ein unbedingtes Replikrecht, d.h. ein Anrecht darauf, zu sämtlichen Eingaben der 

Gegenpartei Stellung nehmen zu dürfen, wenn sie dies möchten (BGE 138 I 154). 
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Dieser verfassungsmässige Anspruch lässt die Beschneidung des Rechtsschriften-

wechsels nicht zu. Auch der Beschränkung der Länge von Rechtsschriften und der 

Ablehnung von Fristerstreckungsgesuchen werden dadurch enge Grenzen gesetzt.  

Dagegen bestehen kaum bundesrechtliche Vorgaben bezüglich der Rechtsmittel- 

und Behandlungsfristen. Fristenregelungen können in bestimmten Fällen zu einer 

Verfahrensbeschleunigung führen. Sie bergen aber auch erhebliche Gefahren in 

sich. So nimmt die Qualität der Eingaben bei kurzen Fristen tendenziell ab. Dadurch 

erhöht sich der Aufwand für die verfahrensleitende Behörde, was sich negativ auf die 

Verfahrensdauer auswirkt (z.B. vermehrtes Nachfragen erforderlich). Werden Be-

handlungsfristen vorgesehen, so kann dies dazu führen, dass nur mehr oberflächlich 

abgeklärt und begründet werden kann. Hierunter leidet die Qualität der Entscheide, 

was die Wahrscheinlichkeit von Weiterzügen erhöht, womit die Verfahren im Endef-

fekt verlängert werden.  

Behandlungsfristen führen ausserdem nur zu einer Verfahrensbeschleunigung, wenn 

die nötigen personellen Ressourcen bereitgestellt werden. Ansonsten führt die Priori-

sierung bestimmter Verfahren nur zu einer Umlagerung, mit der Wirkung, dass an-

dere Verfahren länger dauern. Die durchschnittliche Dauer aller bearbeiteten Fälle 

ändert sich in diesem Fall nicht. Die gewünschte Verfahrensbeschleunigung kann 

deshalb letztlich nur durch eine Aufstockung der personellen Ressourcen erzielt wer-

den. Um eine personelle Aufstockung hat sich das Verwaltungsgericht letztmals in 

der Junisession 2023 bemüht. Diesem Antrag hat der Grosse Rat nur teilweise ent-

sprochen. Im Budgetprozess kann der Grosse Rat die personellen Ressourcen des 

Verwaltungsgerichts aber immer noch erhöhen, indem er zusätzliche Mittel z.B. für 

die Schaffung von Aktuariatsstellen beim Verwaltungsgericht bereitstellt. Zudem kann 

der Grosse Rat ausserordentliche Richterstellen schaffen. So kann die Dotation des 

Verwaltungsgerichts im erforderlichem Ausmass erhöht werden.  

Zu Punkt 2: Wie die bundesrechtlichen Nachfolgeverfahren ausgestaltet werden und 

wie die Behörden, welche hiermit befasst sind, dotiert werden, bestimmt der Bund. 

Die Einflussmöglichkeiten des Kantons sind hier deshalb eng begrenzt. 

 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragt die Regierung dem Grossen Rat, den vor-

liegenden Auftrag abzulehnen. 

 

  

 Namens der Regierung 
 Der Präsident: Der Kanzleidirektor: 

  

 Peter Peyer  Daniel Spadin 

 


